
FDP Rheingau-Taunus

ANFRAGE SALE & LEASE-BACK
VEREINBARUNGEN FÜR KREISEIGENE
SCHULGEBÄUDE
12.09.2017

1. Welche Schulen sind davon betroffen?
2. Welche Schulen fallen wann an den Kreis zurück?
3. Gibt es Vereinbarungen über den baulichen Zustand der Gebäude bei Rückgabe?

Wenn ja, welche?
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